
Bekanntmachung der Stadt Elsdorf über den Jahresabs chluss 2010 der  
Gemeinde Elsdorf 
 
 
Aufgrund § 96 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW. S. 271) wird nachstehender Beschluss des Rates der Ge-
meinde Elsdorf vom 19.07.2011 öffentlich bekannt gemacht: 
 
 
a) Der Rat der Stadt Elsdorf beschließt, die durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüf-

te Jahresrechnung festzustellen und dem Bürgermeister Entlastung ohne Vorbehalt zu er-
teilen. 

 
b) Der Rat der Stadt Elsdorf beschließt, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zuzu-

führen. 
 
 
c) Der Rat der Stadt Elsdorf beschließt, die Verwaltung zu beauftragen zu überprüfen, ob ein 

Nachtragshaushalt für das 2011 zu erstellen ist. 
 
d) Der Rat der Stadt Elsdorf beschließt, die Verwaltung zu beauftragen zu überprüfen, ob ein 

Haushaltssicherungskonzept entsprechend § 76 GO zu erstellen ist. 
 
e) Der Rat der Stadt Elsdorf beschließt, zukünftig keinen Haushaltsplan ohne Vorlage des 

Quartalsberichtes des 4. Quartals, einschließlich der Angabe möglicher Rückstellungen, zu 
verabschieden. 

 
Der geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresab-
schluss 2010 der Gemeinde Elsdorf wird mit einer Bilanzsumme von 155.416.418 €,  in der  
Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss 4.824.947,71 € und in der Finanzrechnung mit 
einer Änderung des Bestandes an Finanzmitteln von 8.158.775,62 € auf liquide Mittel in Höhe 
von 9.156.649,66 € festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.824.947,71 € wird der 
Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss in Einklang und 
vermittelt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 
 
Dem Bürgermeister wurde mit o.g. Beschluss gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushalts-
jahr 2010 uneingeschränkt Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresabschluss 2010 einschließlich der Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 15.09.2011         
bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2011 im Rathaus der Stadt Elsdorf, Gladbacher Str. 
111, Zimmer 217, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
 
50189 Elsdorf, 26.08.2011 
 

gez. 
 
  Wilfried Effertz  
- Bürgermeister - 
 


